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Verfassungsgesetz 
vom 23. Dezember 1958 

Dem nachstehenden vom Landtag in seiner Sitzung vom 23. Dezem-
ber 1958 gefassten Beschlusse erteile Ich Meine Zustimmung: 

Art. 1 

Art. 102 letzter Absatz, der Verfassung vom 5. Oktober 1921 erhält 
folgenden Wortlaut: 

4) Die Gerichtsbarkeit in Strafsachen wird in erster Instanz beim 
Landgerichte von diesem, allenfalls vom Schöffengerichte, vom Krimi-
nalgerichte und vom Jugendgerichte ausgeübt. 

Art. 2 

Dieses Gesetz wird als nicht dringlich erklärt und tritt mit dem Tage 
der Kundmachung in Kraft. 

Vaduz, am 23. Dezember 1958 

gez. Franz Josef 

gez. Alexander Frick 
Fürstlicher Regierungschef 


